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Staatskunde als Pflichtfach
gefordert

Im Gemeinderat von Zirich hat Ende Juni
1973 Gemeinderatin Dr. Lydia Benz-Burger
folgende Schriftliche Anfrage eingereicht:

Die Gymnasialklasse 7 d (Matura Typus B)
der Tochterschule der Stadt Zirich sam-
melt Unterschriften zur Einflihrung von
staatsburgerlichem Unterricht.

Der Text dieser Petition lautet wie folgt:
Die unterzeichnenden Schilerinnen der
Toéchterschule Hohe Promenade, Abt. |,
winschen die Einfliihrung von Staatsbiir-
gerkunde als selbstandiges, obligatori-
sches Fach mit einer Wochenstunde wah-
rend mindestens eines Semesters.

Dieses wache Interesse flir unseren Staat
verdient unbedingt die ndtige Beachtung,
lasst aber auch den Schluss zu, dass Ge-
schichtslehrer im Rahmen des allgemei-
nen Geschichtsunterrichtes keine oder nur
ungenugende staatsbilirgerliche Kenntnis-
se vermitteln, deren jeder Stimmbilrger
bedarf, wenn er seine demokratischen
Rechte und Pflichten ernst nehmen will.
Stadtrat und Zentralschulpflege werden
demnach gebeten, die Frage zu priifen, ob
nicht grundsatzlich in allen Abteilungen
der Tdchterschule der Stadt Ziurich Staats-
kunde als obligatorisches Fach einzufih-
ren sei, wobei eine Wochenstunde wéah-
rend eines Semesters ein absolutes Mini-
mum darstellt; eine Wochenstunde wah-
rend eines Jahres oder zwei Wochenstun-
den wahrend eines Semesters waren si-
cher gerechtfertigt, vor allem im Hinblick
darauf, dass der Regierungsrat am 6. Juni
1973 beschlossen hat, dem Kantonsrat zu
beantragen, das aktive Stimm- und Wahl-
rechtsalter auf 18 Jahre herabzusetzen.

Dr. Lydia Benz-Burger
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Zur Revision des Biirgerrechts-
gesetzes

Im Rahmen des Vernehmlassungsverfah-
rens zur Revision des Bilrgerrechtsgeset-
zes hat auch der Schweizerische Verband
fur Frauenrechte Stellung zum Bericht der
eidgenossischen Expertenkommission ge-
nommen. Die nachstehend abgedruckte
Eingabe wurde am 28. April 1973 an Bun-
desrat Dr. Kurt Furgler, Vorsteher des Eid-
genossischen Justiz- und Polizeideparte-
mentes, geschickt.

Sehr geehrter Herr Bundesrat,

Anbei erhalten Sie den Fragebogen zum
Bericht der Expertenkommission fir die
Revision des Biulrgerrechtsgesetzes und
dessen verfassungsmassige Grundlage mit
unseren Antworten. Wo wir keine Begrun-
dung fur unsere Antwort geben, sind wir
mit den Ausfihrungen des Berichtes der
Expertenkommission einverstanden.

Grundsatzlich moéchten wir bemerken, dass
die Neuregelung der Stellung der Frau und
der Kinder einer Schweizerin im Burger-
rechtsgesetz uns von grosserer Bedeu-
tung erscheinen als die Rechtsstellung der
jungen Auslander. Wir verweisen in diesem
Zusammenhang auf unsere Eingabe an |hr
Departement vom 18. Mai 1967 und 25.
April 1972 sowie auf diejenige an die Ex-
pertenkommission vom 9. Mai 1972 und
speziell auf die auf Blatt 7 dieser Eingabe
formulierten Postulate (Anmerkung der
Redaktion: zwei dieser Eingaben sind in
der «Staatsbilrgerin» Nr. 5/6 1972 enthal-
ten).

Das erste Postulat wurde durch die Vor-
schlage der Expertenkommission teilweise
berucksichtigt, indem die Schweizerin,
welche einen Auslander heiratet, ihr Bir-



gerrecht von Gesetzes wegen soll beibe-
halten konnen. Im Bericht der Experten-
kommission wird jedoch auf unseren Vor-
schlag, dies auch innerschweizerisch fiir
das Kantons- und Gemeindebiirgerrecht
gelten zu lassen, iiberhaupt nicht einge-
gangen. Wir legen grossen Wert auf die
Verwirklichung dieses Postulates. Es ist
widersinnig, dass eine Schweizerin, wel-
che einen Auslander geheiratet hat, bei
Wohnsitz in ihrer Burgergemeinde dort
stimm- und wahlberechtigt sein kann, nicht
aber eine Schweizerin, welche mit einem
Schweizer, der ein anderes Kantons- und
Gemeindeblirgerrecht hat als sie, die Ehe
geschlossen hat. Anderseits haben die oft
ortsfremden Frauen eines Schweizers das
Stimm- und Wahlrecht in seiner Birger-
gemeinde — naturlich immer unter der
Voraussetzung,
wohnt.

Unsere weiteren Postulate betreffend die
Kinder einer Schweizer Mutter wiederho-
len wir durch unsere Antworten auf die
Fragen 10 und 11 des Fragebogens.

Dem im Bericht der Expertenkommission
vertretenen Standpunkt, die Streichung
von BV 54 Absatz 4* bis zur Revision des
Eherechts zurlckzustellen, kdénnen wir
nach reiflicher Uberlegung nicht beipflich-
ten. Dies wurde bedeuten, dass die Stimm-
burger und Stimmburgerinnen fur die not-
wendigen Verfassungsanderungen zur Re-
vision des Birgerrechtsgesetzes zweimal
an die Urnen gerufen werden mussten.
Wir sind jedoch der Ansicht, dass bei
gleichzeitigem Abstimmungstermin flr die
Revision von BV Art. 44 und BV Art. 54

* BV 54 Absatz 4 lautet: Durch den Abschluss
der Ehe erwirbt die Frau das Heimatrecht des
Mannes.
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dass die Familie dort .

Absatz 4 getrennte Fragen gestellt werden
mussten.

An und flr sich steht, wie im Bericht aus-
gefihrt wird, die Stellung der Frau im
Blrgerrechtsgesetz und im Eherecht in
einem engen Zusammenhang. Beide Ge-
setze muissen aber in der heutigen Zeit
im Sinne der Gleichberechtigung geregelt
werden. Somit besteht kein Hindernis, um
sobald als moglich die verfassungsrechtli-
che Grundlage flr die Revision dieser Ge-
setze zu schaffen.

Wir mussen mit grossem Bedauern fest-
stellen, dass unser Vertrauen in den gu-
ten Willen, die Revision des Eherechtes
und insbesondere des sehr veralteten Ehe-
guterrechts in absehbarer Zeit herbeizu-
fihren, geschwunden ist. Schon in den
Richtlinien flr die Regierungspolitik in
der Legislaturperiode 1968—1971 (Seite
19) wurde die Revision des Eheglterrech-
tes zeitlich hinter die Revision des Rech-
tes der Kinderannahme und des ausser-
ehelichen Kindes gestellt. Hiermit ging
man den Weg des geringsten Widerstan-
des, anstatt einer baldigen Ldsung der
viel bedeutenderen und eine wesentlich
grossere Zahl von Menschen betreffenden
Revision des Eherechtes den Vorrang zu
geben. Der Entwurf der Studienkommis-
sion fir die Revision dieses Teiles des
Familienrechtes wurde vor einem Jahr-
zehnt, d. h. genau am 13. Juni 1962, |hrem
Departement uUberreicht.

Nun scheint die Revision des Kindesrech-
tes mehr Zeit in Anspruch zu nehmen als
erwartet, so dass nicht abzusehen ist,
wann das Eherecht endlich behandelt
wird. Noch weniger Vertrauen haben wir,
wenn auf die Totalrevision der Bundesver-
fassung gewartet werden musste.



Wir ersuchen Sie deshalb mit Nachdruck,
dafliir zu sorgen, dass die Revision des
Eherechtes unverzlglich an die Hand ge-
nommen wird.

Nicht einig gehen wir im weiteren mit den
Ausfiihrungen auf Seite 62 des Experten-
berichtes zum Burgerrechtsgesetz. Eine
Gleichstellung der Geschlechter kann
nicht nur, wie dort ausgefuhrt, dadurch
erreicht werden, dass ein auslandischer
Mann durch die Heirat mit einer Schwei-
zerin deren Bilrgerrecht automatisch er-
werben wirde, was auch wir nicht be-
griassen wilrden. Aus unserer Antwort zu
den Fragen 3 und 6 geht hervor, dass
diese Gleichstellung auch dadurch ver-
wirklicht werden kann, dass der auslandi-
sche Mann einer Schweizerin zunachst
Auslander bleibt und fir ihn eine erleich-
terte Einblrgerung vorgesehen wird und
anderseits eine Auslanderin, die einen
Schweizer heiratet, zunachst ebenfalls
Auslanderin bleibt und auch fir sie die
erleichterte Einblirgerung ermdéglicht wird.
Wie in unserer Eingabe an die Experten-
kommission fiir die Revision des Birger-
rechtsgesetzes vom 9. Mai 1972 dargelegt
wurde (Blatt a, Ziffer 1), ist dies auch in
der Konvention der Vereinten Nationen
betreffend die Nationalitat der verheirate-
ten Frau vom 29. Januar 1957 vorgesehen.
Der Europarat empfiehlt bekanntlich, die-
ser Konvention beizutreten und zwar zum
zweiten Mal im Rapport vom 8. August
1972, Doc. 3159. '

Der Text dieser Eingabe lag bereits vor,
als uns die Stellungnahme des Bundes
Schweizerischer Frauenorganisationen be-
kannt wurde. Da wir im Prinzip unabhan-
gig voneinander zu den gleichen Schluss-
folgerungen kamen, haben wir als Mit-
glied des Bundes Schweizerischer Frauen-
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organisationen auch dessen Eingabe mit-
unterzeichnet.

In der Erwartung, dass unsere Vorschlage
beriticksichtigt werden, begrissen wir Sie,
sehr geehrter Herr Bundesrat, mit dem
Ausdruck unserer vorzlglichen Hochach-
tung.

Die Prasidentin: Gertrude Girard-Montet

Flr die Juristische Kommission:
Dr. iur. Lotti Ruckstuhl-Thalmessinger

Und eine Prazisierung

Zur Eingabe an den Vorsteher des Eid-
genodssischen Justiz- und Polizeideparte-
mentes vom 28. April 1973 hat Dr. iur. Lotti
Ruckstuhl noch eine Prazisierung ausge-
arbeitet, in welcher die Eingabe des
Schweizerischen Verbandes fur Frauen-
rechte derjenigen des Bundes Schweizeri-
scher Frauenorganisationen gegenuberge-
stellt wird. Sie lautet:

Der Fragenkatalog des BSF wurde von uns
im gleichen Sinn beantwortet in folgenden
Punkten:

1. Die Revision soll nicht auf die erleich-
terte Einblrgerung fir junge Auslander,
Flichtlinge und Staatenlose beschrankt
bleiben, viel wichtiger ist eine Revision
der Bestimmungen Uber den Status der
Frau im Burgerrecht.

2. Die Schweizerin, welche einen Auslan-

der heiratet, soll automatisch, d. h. ohne
Erklarung, ihr Burgerrecht beibehalten.

3. Die Auslanderin, welche einen Schwei-
zer heiratet, soll nicht automatisch sein
Burgerrecht erhalten.

4. Fir den Ehegatten einer Schweizerin
und die Ehegattin eines Schweizers soll
die erleichterte Einburgerung vorgese-
hen werden.



	Zur Revision des Bürgerrechtsgesetzes

